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Geestevorhafen Nordmole  
Neubau Kaje/ Neubau Nordmole an der Geeste, Geestevorhafen Nordmole  
(geänderter Verlauf) 
hier: Angaben über Kampfmittel 
 
 
Sehr geehrte Frau Fischer ! 
 
Die Auswertung der hier vorliegenden Luftaufnahmen aus dem 2. Weltkrieg sowie anderer Unterla-
gen hat ergeben, dass auf dem von Ihnen angefragten Grundstück mit dem Vorhandensein von 
Kampfmitteln gerechnet werden muss. Das Grundstück wird nach § 1 (4) des Gesetzes zur Verhü-
tung von Schäden durch Kampfmittel vom 08. Juli 2008 (Kampfmittelgesetz - zuletzt geändert am 
27.01.2015) als Verdachtsfläche eingestuft. Nach § 5 des Kampfmittelgesetzes ist derjenige, der 
beabsichtigt, auf einer Verdachtsfläche bauliche Maßnahmen durchzuführen, die mit dem Eingriff in 
den Baugrund oder dem Auffüllen von Flächen verbunden sind, verpflichtet, ein geeignetes Unter-
nehmen mit der Sondierung der Verdachtsfläche nach näherer Bestimmung durch die Polizei Bre-
men - Kampfmittelräumdienst - zu beauftragen. Zu diesem Zweck setzen Sie sich bitte frühzeitig vor 
Baubeginn mit der Polizei Bremen - Kampfmittelräumdienst - in Verbindung, um die Art und den 
Umfang der Sondierungen abzustimmen. Ein Verstoß gegen diese Auflage kann als Ordnungswid-
rigkeit nach § 9 Kampfmittelgesetz mit einer Geldbuße bis zu € 20.000,-- geahndet werden. Anbei 
erhalten Sie die Liste der in Bremen zugelassenen Kampfmittelräumfirmen. Stand: 24.04.2023. 
 

Hinweis:  
Die Auskünfte über mögliche Kampfmittelbelastungen, die durch eine Luftbildauswertung erlangt 
wurden, verlieren nach Ablauf von fünf Jahren ihre Gültigkeit. Grundlage hierfür sind ggf. neu ge-
wonnene Erkenntnisse durch zusätzliche Kriegsluftbilder, die bisher nicht ausgewertet werden konn-
ten. Hiervon ausgenommen sind Flächen, die durch eine Sondierung von Kampfmitteln beräumt 
wurden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
Richter 

 

 

 


